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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fünfte Änderung des Covid-19-Gesetzes (BRG 22.046)

Bei der fünften Änderung des Covid-19-Gesetzes standen Bundesrat und Parlament vor
der Frage, welche Covid-19-Regelungen nach der Rückkehr in die normale Lage gemäss
Epidemiengesetz über das Jahr 2022 hinaus verlängert werden sollen. Sie entschieden,
das Covid-19-Gesetz sowie einzelne Regelungen daraus noch bis Juni 2024
aufrechtzuerhalten – etwa die «Kompetenzen zur Förderung der Entwicklung von
Covid-19-Arzneimitteln» oder die Regelungen zur SwissCovid-App sowie zu den Covid-
19-Zertifikaten. Letztere sollten weiterhin ausgestellt werden können, insbesondere um
Reisen ins Ausland zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Umstritten war, ob und wie lange die staatliche Finanzierung der Covid-19-Tests
weitergeführt und ob diese Aufgabe den Kantonen übertragen werden soll. Das
Parlament entschied sich nach einigen Diskussionen, die staatliche Teststrategie
bereits auf Ende 2022 auslaufen zu lassen – anschliessend würden erneut
Krankenversicherungen und Private für die Kosten von Covid-19-Tests aufkommen
müssen. Das Parlament erklärte auch diese Änderung des Covid-19-Gesetzes für
dringlich, sodass sie noch im Dezember 2022 in Kraft trat. Corona-
Massnahmengegnerinnen und -gegner kündigten in der Folge an, das Referendum
gegen die Änderung ergreifen zu wollen. Dieses kam im April 2023 zustande, so dass im
Juni 2023 bereits zum dritten Mal über das Covid-19-Gesetz abgestimmt wurde. Dabei
nahm die Schweizer Stimmbevölkerung auch die fünfte Änderung des Covid-19-
Gesetzes mit über 60 Prozent Ja-Stimmenanteil an.

Chronologie
Botschaft des Bundesrates
Erste Beratung im Nationalrat
Erste Beratung im Ständerat
Differenzbereinigungsverfahren
Referendum zustande gekommen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cinquième modification de la loi Covid-19 (MCF 22.046)
(Traduction: Chloé Magnin)

Lors de la cinquième modification de la loi Covid-19, le Conseil fédéral et le Parlement
se sont demandé quelles mesures devraient être prolongées après 2022, une fois la
situation revenue à la normale selon la loi sur les épidémies (LEp). En fin de compte, ils
ont décidé de maintenir jusqu'en juin 2024 la loi Covid-19 ainsi que des mesures
individuelles – comme les «compétences pour la promotion du développement de
médicaments contre le Covid-19» ou les règlements concernant l'application
SwissCovid et les certificats Covid-19. Ces derniers devraient encore pouvoir être
délivrés, en particulier pour permettre ou faciliter les voyages à l'étranger. 
En particulier, la poursuite du financement des tests Covid-19 par l'Etat a été débattu,
les élu.e.s se demandant notamment si cette tâche ne pouvait pas être confiée aux
cantons. Le Parlement a décidé, après quelques discussions, que la stratégie étatique
de tests serait abolie à la fin 2022 déjà. Par la suite, les coûts engendrés par les tests
Covid-19 devront être pris en charge par les caisses-maladie et les privés. Le Parlement
a déclaré la modification de la loi Covid-19 comme urgente, afin qu'elle entre en
vigueur en décembre 2022. Les opposant.e.s aux mesures corona ont ensuite usé d'un
référendum contre cette modification. Ce dernier a abouti en avril 2023, de sorte
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qu'en juin 2023 se tiendra pour la troisième fois une votation sur la loi Covid-19. Lors
de cette dernière, la population suisse a accepté la cinquième modification de la Loi
Covid-19 à plus de 60 pour cent de oui. 

Chronologie
Message du Conseil fédéral
Premières délibérations au Conseil national
Premières délibérations au Conseil des Etats
Procédure d'élimination des divergences
Aboutissement du référendum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie bereits im Vorjahr stand auch im Jahr 2022 eine Verlängerung des Covid-19-
Gesetzes auf dem Programm. In der nun bereits fünften Revision des zwei Jahre alten
Covid-19-Gesetzes sollten gemäss Botschaft des Bundesrates zudem einzelne
Massnahmen geändert werden. Zwar sei man Ende März 2022 von der besonderen in
die normale Lage zurückgekehrt, dennoch erfülle der Bund weiterhin Aufgaben, die sich
auf das Epidemiengesetz sowie auf das Covid-19-Gesetz stützten. Die meisten
Bestimmung in Letzterem seien jedoch nur noch bis Ende 2022 gültig, sollten nun aber
teilweise noch eineinhalb Jahre länger zur Verfügung stehen – insbesondere im Hinblick
auf mögliche saisonale Erkrankungswellen. Bis Mitte 2024 erhalten bleiben sollten
demnach die «Kompetenzen zur Förderung der Entwicklung von Covid-19-
Arzneimitteln», die Verpflichtung der Kantone zu Vorhalteleistungen in der
Gesundheitsversorgung und die Regelungen zur SwissCovid-App sowie zu den Covid-
19-Zertifikaten. Deren internationale Kompatibilität solle aufrechterhalten werden,
zumal sie für den internationalen Reiseverkehr weiterhin notwendig sein könnten.
Hingegen sollen ab dem Jahr 2023 die Kantone für die Finanzierung der Covid-19-
Testkosten aufkommen müssen – die Kantone hatten sich jedoch in einer vorgängigen
Konsultation einstimmig gegen diese Kostenübertragung ausgesprochen. Beibehalten
werden sollen überdies Massnahmen im Ausländerbereich, unter anderem zum Schutz
der Gesundheit, sowie bei Grenzschliessung zur Sicherung des internationalen
Reiseverkehrs und zur Koordination mit anderen Schengen-Staaten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
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In der Herbstsession 2022 setzte sich der Nationalrat als Erstrat mit der fünften
Änderung des Covid-19-Gesetzes auseinander. Dabei wurden zwar auch einzelne neue
Bestimmungen diskutiert, hauptsächlich stand aber die Gültigkeitsdauer des Covid-19-
Gesetzes insgesamt sowie einzelner Regelungen im Mittelpunkt des Interesses. 
Eine Minderheit Glarner (svp, AG) wehrte sich gegen Eintreten. Der
Minderheitensprecher kritisierte ausführlich die bisherigen Corona-Massnahmen,
insbesondere die Zertifikatspflicht, und beschuldigte Bundesrat und Parlament unter
anderem, «Tausende Existenzen vernichtet» zu haben. Neben dieser «Drangsalierung
der Bevölkerung und der Wirtschaft» kritisierte er etwa auch den Einfluss, den die WHO
auf die Gesetzgebung des Bundes nehme. Da man inzwischen «nicht einmal mehr ganz
so sicher [sei], ob es sich im Sinne der WHO wirklich um eine echte Pandemie
gehandelt» habe, solle der Nationalrat nicht auf die Gesetzesänderung eintreten.
Dieser Antrag fand jedoch nur bei einer Mehrheit der SVP-Fraktion Zustimmung und
wurde mit 130 zu 43 (bei 3 Enthaltungen) abgelehnt. Die Sprechenden der übrigen
Fraktionen wiesen darauf hin, dass man nicht wisse, wie sich die Covid-19-Pandemie in
Zukunft entwickeln werde, und man daher mit einer Verlängerung des Gesetzes
sicherstellen wolle, dass man auch in den nächsten zwei Wintern noch über die nötigen
Instrumente zur Bekämpfung der Pandemie verfüge. Bundesrat Berset verwies darauf,
dass man sich zur Zeit in einer Übergangsphase befinde, die Wachsamkeit und
Reaktionsfähigkeit erfordere – wofür verschiedene Regelungen des Covid-19-Gesetzes
wichtig seien. Dabei schlug die Regierung vor, nur einen Teil der bisherigen
Massnahmen zu verlängern, nicht aber die meisten Unterstützungsmassnahmen.
Abschliessend liess es sich der Gesundheitsminister ob der Vorwürfe des
Minderheitensprechers nicht nehmen, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass keine
dieser Regelungen etwas mit der WHO zu tun hätten. 

Bei der Detailberatung standen nicht nur die Fragen zur Verlängerung von Massnahmen
an, der Bundesrat beabsichtigte auch, die Kantone stärker in die Verantwortung zu
nehmen. So sollten diese zukünftig ab 2023 für die Organisation der Covid-19-Tests
verantwortlich sein: Sie sollten das Angebot gewährleisten und die Kosten übernehmen.
Nach der Rückkehr in die normale Lage gemäss Epidemiengesetz könne der Bund die
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entsprechenden Kosten nicht mehr ewig übernehmen, stattdessen müssten die
Kantone ihre Verantwortung wieder wahrnehmen, forderte der Gesundheitsminister
und mit ihm eine Minderheit Aeschi (svp, ZG). Die Kommissionsmehrheit wollte die
Organisation der Tests jedoch weiterhin beim Bund belassen, um einen
«Flickenteppich von verschiedenen Massnahmen» zu verhindern, wie es
Kommissionssprecher Hess (mitte, BE) formulierte. Mit 136 zu 55 Stimmen folgte der
Nationalrat der Kommissionsmehrheit, die SVP-Fraktion und eine Minderheit der
FDP.Liberalen-Fraktion stimmten dem Bundesrat zu. 
Stattdessen schlug die Kommissionsmehrheit eine andere Neuregelung hinsichtlich
kantonaler Belange vor. So habe man im Dezember 2021 bereits die Finanzierung der
Vorhalteleistungen durch die Kantone – also die Bereitstellung der Spitalkapazitäten –
geregelt, nun müsse der Bund auch bezüglich der Finanzierung der Vorhalteleistungen
bei ausserkantonalen Patientinnen und Patienten Regeln schaffen. Eine Minderheit
Hess, vertreten durch Ruth Humbel (mitte, AG), befürchtete jedoch, dass solche
Bundesregelungen Forderungen nach Abgeltung durch den Bund nach sich ziehen
würden, und empfahl diese zur Ablehnung. Mit 112 zu 78 Stimmen folgte der Nationalrat
der Kommissionsmehrheit, einzig die SVP- und eine Mehrheit der Mitte-Fraktion
sprachen sich für den Minderheitsantrag aus. 

Abändern wollte der Bundesrat auch die Massnahmen zum Schutz besonders
gefährdeter Arbeitnehmender. Hier wollte die Regierung die Pflicht zur
Lohnfortzahlung, falls behördliche Massnahmen keine Weiterarbeit erlaubten, durch
eine Pflicht, den Betroffenen Homeoffice oder gleichwertige Ersatzarbeit anzubieten,
ersetzen. Eine Minderheit Flavia Wasserfallen (sp, BE) beantragte die Beibehaltung der
bisherigen Formulierung. «Wenn der Bund Massnahmen anordnet, muss auch
Erwerbsersatz an die Arbeitgebenden ausbezahlt werden», betonte die
Minderheitensprecherin. Mit 109 zu 81 Stimmen folgte der Nationalrat der Regierung,
die Minderheitsposition unterstützten die Fraktionen der SP, GLP und Grünen.
Zudem wollte der Bundesrat die Regelungen zum Proximity Tracing im Epidemiengesetz
durch Regelungen zu einem sogenannten Presence-Tracing ergänzen. Damit sollten
Teilnehmende von Veranstaltungen freiwillig «ihre Anwesenheit ohne Angabe von
Personendaten» erfassen können. Eine Minderheit Glarner wollte die Regelungen zum
Proximity und Presence Tracing streichen, da Ersteres «ein Riesenflop» gewesen sei.
Besonders energisch kritisierte der Minderheitensprecher überdies eine bereits
bestehende Regelung, wonach der Bundesrat völkerrechtliche Vereinbarungen unter
anderem zur «Harmonisierung der Massnahmen zur Erkennung, Überwachung,
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten» eingehen könne. Dadurch
würde die Schweiz «gezwungen sein, Massnahmen des Auslands zu übernehmen». Mit
141 zu 50 Stimmen folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit. Eine Mehrheit der
SVP-Fraktion sprach sich für den Minderheitenantrag aus. 

In der Folge diskutierte der Nationalrat über die Verlängerungen des Gesetzes und
einzelner Massnahmen. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, die Geltungsdauer des
Gesetzes vom 31. Dezember 2022 auf den 30. Juni 2024 zu verlängern, um die
Instrumente gegen die Pandemie für die nächsten zwei Winter zu sichern.
Diesbezüglich lagen zwei Minderheitsanträge vor, wobei eine Minderheit I Glarner das
Gesetz bis Ende März 2023, eine Minderheit II Dobler (fdp, SG) bis Ende Juni 2023 in
Kraft belassen wollte. Eine allfällige Ausbreitung der Krankheit sei spätestens im
Frühling vorbei, weshalb das Gesetz maximal bis Ende März 2023 verlängert werden
solle – wenn überhaupt –, forderte Andreas Glarner. Auch Marcel Dobler wollte das
Gesetz «nur so lange wie nötig verlängern und nicht auf Vorrat», bei einem Ende im
März 2023 müsste über eine allfällige Verlängerung aber genau während der
Grippesaison beraten werden, gab er zu Bedenken. Kommissionssprecher Lorenz Hess
warnte vor weiteren «Hauruckübungen» bei einem frühzeitigen Auslaufen des
Gesetzes. Mit einer Verlängerung bis 2024 sei man «für den Fall eines Falles bereit».
Die Mehrheit setzte sich gegen die Minderheit Glarner durch (mit 109 zu 75 Stimmen bei
3 Enthaltungen), die zuvor der Minderheit Dobler vorgezogen worden war. Der
Minderheitsposition von Andreas Glarner folgten Mehrheiten der SVP- und der
FDP.Liberalen-Fraktion und ein Mitglied der Mitte-Fraktion.

Eine Mehrheit der SPK-NR hatte zudem einen Antrag zur fünften Änderung des Covid-
19-Gesetzes eingereicht. Sie wollte die Regelung zur Stimmabgabe in Abwesenheit bei
Quarantäne oder Isolation ebenfalls bis Ende Juni 2024 verlängern, was der Bundesrat
nicht vorgesehen hatte. Falls erneut eine Pflicht zur Quarantäne und Isolation
ausgerufen würde, sollten die Nationalratsmitglieder in der Lage sein, wenn nötig digital
abzustimmen. Eine Minderheit Buffat (svp, VD) der SPK-NR sprach sich jedoch gegen
diese Verlängerung aus. Mit 142 zu 49 Stimmen folgte der Nationalrat gegen den Willen
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der SVP-Fraktion der Kommissionsmehrheit. Darüber hinaus verlängerte der Nationalrat
mit 141 zu 48 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) entgegen einer Minderheit Aeschi die
Regelung zum Covid-19-Zertifikat, lehnte aber mit 125 zu 66 Stimmen einen
Minderheitsantrag von Flavia Wasserfallen ab, wonach zusätzlich auch die Massnahmen
bezüglich EO, ALV, KAE sowie Kultur- und Härtefallhilfen bis Ende Juni 2024 gültig
bleiben sollten. 

Schliesslich entschied sich der Nationalrat mit 140 zu 48 Stimmen, das Gesetz erneut
dringlich zu erklären, und sprach sich damit gegen einen Minderheitsantrag Aeschi aus.
Nach drei Jahren «im ausserordentlichen Modus» und einen Tag nach einer weiteren
Dringlicherklärung eines Gesetzes solle man zu einer «durchdachten Gesetzgebung»
zurückkehren, hatte Thomas Aeschi vergeblich argumentiert. Gesundheitsminister
Berset plädierte jedoch dafür, die Regelungen ohne Unterbruch ab dem 1. Januar 2023
zu verlängern. Mit 140 zu 47 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der Nationalrat den
Entwurf der fünften Änderung des Covid-19-Gesetzes in der Gesamtabstimmung an.
Eine Mehrheit der SVP-Fraktion sprach sich für Ablehnung aus. 2

In der Wintersession 2022 bereinigte das Parlament die fünfte Änderung des Covid-19-
Gesetzes, bei der es darum ging zu entscheiden, welche Massnahmen nach der
Rückkehr in die normale Lage gemäss Epidemiengesetz bis Juni 2024 weitergeführt
werden sollen. Eintreten war im Ständerat unbestritten, umstritten war in der Folge nur
die Frage, ob und wie lange die Covid-19-Teststrategie aufrechterhalten wird, wer dafür
zuständig sein wird und wer diese bezahlen soll. Nach Testkosten von CHF 2.1 Mrd. im
Jahr 2021 und laufenden CHF 1.6 Mrd. im Jahr 2022 würden für das kommende Jahr
Testkosten in der Höhe von CHF 430 Mio. und für 2024 Kosten im Umfang von CHF 210
Mio. erwartet, erläuterte Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR). Der Bundesrat hatte
vorgeschlagen, dass die Kantone von Januar bis März 2023 für die vom Bund
abgerechneten Testkosten aufkommen und ab April 2023 neben den Kosten auch für
die Durchführung und Detailregelungen der Tests zuständig sein sollen. Der Nationalrat
wollte jedoch als Erstrat die Verantwortung für Durchführung und Kosten der Tests bis
Juni 2024 beim Bund belassen. Eine Minderheit II Stöckli (sp, BE) vertrat die
nationalrätliche Position im Ständerat und argumentierte, dass man das bewährte
Testregime so lange fortsetzen solle, wie es nötig sei. Eine Übertragung an die Kantone
sei nicht sinnvoll, da man ansonsten 26 verschiedene Testregimes haben werde. Die
Kommissionsmehrheit pflichtete zwar dem Nationalrat bei, Organisation und Kosten
der Tests bis Ende März 2023 beim Bund zu belassen, wollte aber ab April 2023 zum
«Normalzustand» (Dittli) zurückkehren, also vollständig auf eine staatliche Finanzierung
der Tests verzichten. In der Folge müssten erneut die Krankenkassen und die
Privatpersonen für die Kosten aufkommen. Das Testregime sei aufwändig und
kostenintensiv und bringe nach dem Ende der Grippesaison nur noch wenig,
argumentierte der Kommissionssprecher. Als Kompromiss zwischen den beiden
Positionen bezeichnete Maya Graf ihre Minderheit I, welche die Verantwortung wie der
Bundesrat ab April 2023 den Kantonen übertragen, im Gegensatz zur Regierung jedoch
die Kosten bis Ende März 2023 noch dem Bund belasten wollte. Einen etwas anderen
Ansatz verfolgte eine Minderheit III Hegglin (mitte, ZG), welche die Testkosten nur bei
einer besonderen Lage gemäss Epidemiengesetz vom Bund abgelten lassen wollte – mit
dieser Regelung würden die Tests somit Ende 2022 auslaufen. Seit der Rückkehr in die
normale Lage habe man keine Massnahmen gegen die Pandemie mehr ergriffen,
entsprechend sei es auch nicht mehr zentral, eine «Übersicht über die
epidemiologische Entwicklung» zu haben – die man überdies durch Abwasserproben
günstiger haben könne, begründete der Minderheitensprecher seinen Antrag.
Gesundheitsminister Alain Berset fürchtete vor allem die Verbindung der Tests mit der
Lage gemäss Epidemiengesetz, zumal dies den Druck – auch der Kantone – zur
Rückkehr in die besondere Lage verstärken könne. Er beantragte dem Rat folglich, beim
bundesrätlichen Vorschlag zu bleiben. In der Ausmehrung setzte sich jedoch der Antrag
der Minderheit III Hegglin durch. Der Ständerat entschied sich somit für die
Verknüpfung der Testkostenübernahme mit der Lage gemäss Epidemiengesetz und
schuf eine erste Differenz zum Nationalrat.

Stillschweigend folgte der Ständerat seiner Kommission bei der Frage der
Vorhalteleistungen: Der Nationalrat hatte vorgeschlagen, dass die Kantone
Finanzierungsvereinbarungen für ausserkantonale Covid-19-Patientinnen und
-Patienten abschliessen sollten. Die Kantone hatten sich aufgrund des grossen
administrativen Aufwands dagegen gewehrt, zudem kritisierte die SGK-SR, dass ein
solches Vorgehen gegen die Regeln der Spitalfinanzierung verstosse. Der Ständerat
lehnte die Regelung folglich ab und schuf eine zweite Differenz zum Nationalrat.

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Hingegen stimmte er – wie vom Nationalrat vorgeschlagen – für die Aufrechterhaltung
der Regelung, wonach Nationalrätinnen und Nationalräte bei Covid-19-Quarantäne oder
-Isolation – sollten diese wieder nötig werden – in Abwesenheit abstimmen können.
Einstimmig nahm der Ständerat den Entwurf in der Folge an (mit 43 zu 0 Stimmen). 3

Die fünfte Änderung des Covid-19-Gesetzes ging folglich mit zwei Differenzen in das
Differenzbereinigungsverfahren, wobei der Nationalrat die Frage nach den
Vereinbarungen zwischen den Kantonen zur Finanzierung der ausserkantonalen
Covid-19-Patientinnen und -Patienten bereits in der nächsten Behandlungsrunde
bereinigte. Nachdem der Ständerat die von der grossen Kammer vorgeschlagene
Regelung abgelehnt hatte, verzichtete der Nationalrat darauf, an ihr festzuhalten. 

Deutlich länger dauerte die Bereinigung der Frage der Testkosten. Der Ständerat hatte
die Übernahme der Testkosten zuvor an die besondere Lage gemäss Epidemiengesetz
knüpfen wollen, der Nationalrat konnte sich dafür aber nicht erwärmen und lehnte
einen entsprechenden Minderheitsantrag Dobler (fdp, SG) genauso ab wie den Antrag
der Minderheit Weichelt (al, ZG), dass der Bund die Kosten bis Ende 2024 übernehmen
soll. Stattdessen entschied er sich, das Testregime des Bundes noch bis Ende März
2023 fortzusetzen. Ab dann sollten bei Symptomen wieder die Krankenkassen für die
Tests aufkommen, bei Tests ohne Symptome die Testenden. Von einem Ende des
Testregimes per Ende Juni 2024 war der Nationalrat also zu einem Ende per März 2023
übergegangen. Der Ständerat zeigte sich damit aber nicht zufrieden, er entschied sich
stattdessen, die Tests bereits Ende 2022 – also rund zwei Wochen nach der aktuellen
Session – auslaufen zu lassen. Eine Minderheit Stöckli (sp, BE) hatte sich gegen diese
«Hauruckpolitik», wie es der Minderheitssprecher formulierte, gewehrt. Obwohl eine
nationalrätliche Kommissionsmehrheit in der Folge auf dem Ende des Testregimes per
Ende März 2023 beharren wollte, pflichtete der Nationalrat seinem Schwesterrat in der
folgenden Behandlungsrunde bei. Mit 93 zu 91 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm er einen
Minderheitsantrag de Courten (svp, BL) an und bereinigte damit die letzte Differenz der
Vorlage. 

Sowohl die Abstimmungen über die Dringlichkeitsklausel (NR: 129 zu 45 Stimmen bei 6
Enthaltungen; SR: 36 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen) als auch die
Schlussabstimmungen (NR: 140 zu 50 Stimmen bei 6 Enthaltungen; SR: 39 zu 1 Stimmen
bei 4 Enthaltungen) passierte die Änderung des Covid-19-Gesetzes deutlich. Die SVP-
Fraktion lehnte jedoch insbesondere die erneute Dringlichkeitserklärung der Änderung
ab – (fast) alle ablehnenden Stimmen oder Enthaltungen stammten folglich von ihren
Mitgliedern. 

Verschiedene Corona-Massnahmengegnerinnen und -gegner, etwa die «Freunde der
Verfassung» oder «Mass-voll», zeigten sich mit dieser Verlängerung nicht
einverstanden und kündigten im Anschluss an die Entscheide des Parlaments an, das
Referendum ergreifen zu wollen. 4
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Nach den Schlussabstimmungen zur fünften Änderung des Covid-19-Gesetzes
machten sich die Freunde der Verfassung, Mass-voll sowie etwa zwei Dutzend weitere
massnahmenkritische Organisationen an die Unterschriftensammlung für ein erneutes
Referendum. Ihre Hauptkritik richtete sich erneut gegen das Covid-19-Zertifikat –
dessen Rechtsgrundlage durch die fünfte Revision verlängert wird –, da dieses zu einer
«Beschneidung der Grundrechte» und zu einer Spaltung der Gesellschaft führe, wie sie
online auf ihrer Kampagnenseite erklärten. 
Die mediale Aufmerksamkeit für die Unterschriftensammlung blieb deutlich unter den
ersten beiden zum Covid-19-Gesetz ergriffenen Referenden zurück. In einzelnen
Zwischenmeldungen wurde jedoch darüber berichtet, dass sich die
Referendumsführenden mit der Unterschriftensammlung schwerer täten als zuvor. Als
Grund dafür machten die Medien vor allem die gesunkene Sorge vor Covid-19 aus. Noch
Anfang März berichtete etwa die Aargauer Zeitung, dass das Referendum wohl nicht
zustande kommen werde – einen Monat vor dem Ende der Sammelfrist seien erst
40'000 der angestrebten 60'000 Unterschriften zusammengekommen, bestätigte auch
der Präsident von Mass-voll, Nicolas Rimoldi gegenüber den Medien. Ende März 2023
verkündeten die Freunde der Verfassung und Mass-voll jedoch, dass sie mit Einsatz von
«viel Zeit und Geld» (Rimoldi) genügend Unterschriften gesammelt hätten, was die
Bundeskanzlei Anfang April 2023 bestätigte: Mit 56'184 gültigen von 59'211
eingereichten Unterschriften war das Referendum zustandegekommen. Somit werden
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die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Juni 2023 über die fünfte Revision und
über die weitere Gültigkeit des Covid-19-Gesetzes abstimmen. 5

1) BBl 2022, 1549
2) AB NR, 2022, S. 1737 ff.
3) AB SR, 2022, S. 1076 ff.
4) AB NR, 2022, S. 2104 ff.; AB NR, 2022, S. 2226 f.; AB NR, 2022, S. 2297; AB NR, 2022, S. 2462; AB SR, 2022, S. 1197 ff.; AB
SR, 2022, S. 1337; AB SR, 2022, S. 1379; AS 2022, 817; 24H, AZ, 9.12.22; TA, 10.12.22; NZZ, 15.12.22; LT, 16.12.22; Lib, 19.12.22
5) BBl 2023 973; 24H, AZ, Lib, 9.12.22; NZZ, WW, 15.12.22; So-Bli, 15.1.23; AZ, 4.2., 6.3.23; 24H, AZ, TA, 17.3.23; Lib, TA,
31.3.23; AZ, CdT, LT, 5.4.23
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